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Antrag der Geschäftsprüfungskommission*
vom 14. Juni 2018

5437 a
Beschluss des Kantonsrates
über die Fristerstreckung für die Berichterstattung 
und Antragstellung zum Postulat KR-Nr. 248/2015 
betreffend Finanzielle Neuregelung
der Kulturförderung
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 14. Feb-
ruar 2018 und der Geschäftsprüfungskommission vom 14. Juni 2018,

beschliesst:

I. Die Frist für die Berichterstattung und Antragstellung zu dem
am 6. Juni 2016 überwiesenen Postulat KR-Nr. 248/2015 betreffend
Finanzielle Neuregelung der Kulturförderung wird um ein Jahr bis
zum 6. Juni 2019 erstreckt.

II. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 14. Juni 2018

Im Namen der Geschäftsprüfungskommission
Der Präsident: Der Sekretär:
Daniel Hodel Emanuel Brügger

* Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Da-
niel Hodel, Zürich (Präsident); Hans-Peter Amrein, Küsnacht; Barbara Buss-
mann, Volketswil; Daniel Frei, Niederhasli; Edith Häusler, Kilchberg; Benedikt
Hoffmann, Zürich; Prisca Koller, Hettlingen; Daniel Schwab, Zürich; Susanne
Trost, Winterthur; Peter Uhlmann, Dinhard; Josef Widler, Zürich; Sekretär:
Emanuel Brügger.
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Begründung

Der Antrag auf Fristerstreckung war in der Geschäftsprüfungs-
kommission unbestritten. Sie beantragt dem Kantonsrat folglich ein-
stimmig, die Frist um ein Jahr zu erstrecken.


